
Beitragsordnung 

Atlas Sport Club e.V. (ASC) 

Stand: 27.11.2025 

(Vorstandsbeschluss) 

 

§ 1 Grundgebühr 

Alle trainierenden Mitglieder zahlen eine Grundgebühr in Höhe von 35,00 Euro pro Jahr. 

Die Grundgebühr dient der Verwaltung sowie der Ausstellung von Karatepässen und 

Sichtmarken. 

Die Grundgebühr wird jährlich zum 31. Januar fällig und ist unabhängig vom Zeitpunkt des 

Eintritts oder Austritts in voller Höhe zu entrichten. 

Eine anteilige Berechnung erfolgt nicht. 

 

§ 2 Mitgliedsbeiträge (ordentliche Mitglieder) 

(1) Ordentliche Mitglieder zahlen monatliche Beiträge für die Teilnahme an Karate 

und/oder Kickboxen in folgender Höhe: 

– Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 50,00 Euro pro Monat 

– Ab Vollendung des 18. Lebensjahres: 60,00 Euro pro Monat 

Der höhere Beitrag wird ab dem Monat fällig, der auf den 18. Geburtstag folgt. 

(2) Für jede zusätzliche Sportart (neben der zuerst gewählten Sportart Karate oder 

Kickboxen) wird ein Zuschlag von 15,00 Euro pro Monat erhoben. 

Ein Wechsel der primären Sportart hat keinen Einfluss auf die Beitragshöhe. 

(3) Folgende Personengruppen erhalten bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises 

eine monatliche Ermäßigung von 10,00 Euro: 

– Freiwilligendienstleistende (FSJ) 

– Auszubildende 

– Studierende 

– Trainer des Vereins 

Die Ermäßigung gilt ausschließlich für die Dauer des nachgewiesenen Status. 

Der Nachweis ist jährlich unaufgefordert zu erneuern. 

(4) Die Familienmitgliedschaft ist auf einen Gesamtbetrag von 130,00 Euro pro Monat 

gedeckelt. 

Als Familie gelten Eltern und deren im selben Haushalt lebende Kinder. 

Die Grundgebühr von 35,00 Euro pro Jahr wird für jedes Familienmitglied separat erhoben. 

Ab dem dritten und jedem weiteren Familienmitglied entfällt der monatliche Beitrag; es 

wird lediglich die Grundgebühr erhoben. 



Der Vorstand behält sich vor, in begründeten Ausnahmefällen abweichende 

Entscheidungen zu treffen. 

(5) Alle Mitglieder zahlen eine einheitliche Aufnahmegebühr in Höhe von 35,00 Euro, 

welche einmalig mit dem ersten Beitragseinzug erhoben wird. 

 

§ 3 Passivmitglieder 

Passivmitglieder nehmen nicht am Trainingsbetrieb teil. 

Sie zahlen einen Beitrag in Höhe von 10,00 Euro pro Monat bei einer Mindestlaufzeit von 

sechs Monaten. 

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit gilt die allgemeine Kündigungsfrist von drei Monaten zum 

Monatsende. 

Passivmitglieder sind von der Grundgebühr befreit und besitzen kein Stimmrecht. 

 

§ 4 Fördernde Mitglieder 

Fördernde Mitglieder leisten freiwillige und selbstbestimmte Beiträge zur Unterstützung 

des Vereins. 

Fördernde Mitglieder können gleichzeitig ordentliche Mitglieder sein und am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. 

Reine fördernde Mitglieder ohne ordentliche Mitgliedschaft besitzen kein Stimmrecht. 

 

§ 5 Ehrenmitglieder 

Ehrenmitglieder sind von allen Beiträgen befreit. 

Sie nehmen nicht am Trainingsbetrieb teil. 

 

§ 6 Außerordentliche Mitglieder 

Juristische Personen können als außerordentliche Mitglieder aufgenommen werden und 

leisten freiwillige, selbstbestimmte Beiträge. 

Außerordentliche Mitglieder sind von der Grundgebühr befreit und besitzen kein 

Stimmrecht. 

 

§ 7 Zahlungsmodalitäten 

Die monatlichen Mitgliedsbeiträge werden per SEPA-Lastschriftverfahren jeweils zum 1. 

eines Monats im Voraus eingezogen. 

Die Grundgebühr ist gesondert zum 31. Januar eines jeden Jahres zu entrichten. 

Kosten, die durch Rücklastschriften entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. 



 

§ 8 Zahlungsverzug 

Bei einem Zahlungsverzug von mehr als zwei Monaten kann der Vorstand nach vorheriger 

Mahnung den Ausschluss des Mitglieds beschließen. 

 

§ 9 Kündigung der Mitgliedschaft 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist schriftlich vorzunehmen. 

Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende. 

Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang der Kündigung beim Verein. 

Kündigungen können per Brief oder per E-Mail an die offizielle Vereinsadresse erfolgen. 

Es gelten im Übrigen die Regelungen zur Beendigung der Mitgliedschaft gemäß § 3.4 der 

Satzung des Atlas Sport Club e.V. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt durch Beschluss des Vorstands zum 01. Januar 2026 in Kraft. 

 


